
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Verordnung 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Moosburg vom 17. 12. 2018, Zahl: 011-2/2018, mit der 

gemäß § 41 K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992 in der Fassung LGBl Nr 74/2017, § 29 K-GBG, LGBl 

56/1992 in der Fassung LGBl Nr 74/2017 sowie § 151ff K-DRG 1994 LGBl Nr 71/1994 in der 

Fassung LGBl Nr. 3/2018 pauschalierte Nebengebühren festgelegt werden 

(Nebengebührenverordnung). 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

Die Nebengebührenverordnung findet auf öffentlich rechtliche Bedienstete und 

Vertragsbedienstete der Marktgemeinde Moosburg Anwendung. 

 

§ 2 

Nebengebühren und Berechnung 

 

1) Mehrleistungszulagen, Erschwerniszulagen 

Die Mehrleistungszulagen und Erschwerniszulagen werden mit einem Prozentsatz des 

jeweiligen Gehaltes eines Landesbeamten des Dienststandes der Allgemeinen  

Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 bemessen.  

 

2) Pauschalierte Erschwerniszulagen 

Die pauschalierten Erschwerniszulagen werden mit einem Prozentsatz des jewei ligen 

Gehaltes eines Landesbeamten des Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung der 

Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 bemessen. 

 

3) Überstundenpauschale 

Die Überstundenpauschale wird von dem durch die Bemessungsgrundlage zu bildenden 

Betrag berechnet. 

 

4) Bereitschaftsentschädigung 

Die Bereitschaftsentschädigung wird mit einem Prozentsatz des jeweiligen Gehaltes 

eines Landesbeamten des Dienststandes der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse 

V, Gehaltsstufe 2 bemessen. 
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 § 3 

Art der Nebengebühren und Ausmaß 

 

Abschnitt I 

Überstundenvergütung 

(§ 153 Ktn. Dienstrechtsgesetz) 

 

Überstundenpauschale im Rahmen der Funktion  

des Amtsleiters        mtl. 10 % 

 

Abschnitt II 

Mehrleistungszulage 

(§ 158 Ktn. Dienstrechtsgesetz) 

 

Amtsleiter         mtl. 10 % 

 

Amtsleiter-Stellvertreter (für die Dauer der Verhinderung des   mtl. 10 % 

Amtsleiters) 

 

Bauamtsleiter         mtl. 3,09866 % 

 

Betriebsleiter für die Leitung und Überwachung von 

gemeindlichen Betrieben, Unternehmungen und Versorgungs - 

einrichtungen je Betrieb       mtl. 1,85919 % 

 

Betriebsleiter-Stellvertreter für die Leitung und Überwachung 

von gemeindlichen Betrieben, Unternehmungen und  

Versorgungseinrichtungen je Betrieb     mtl. 0,929 % 

 

 

Abschnitt III 

Erschwerniszulage 

(§ 160 Ktn. Dienstrechtsgesetz) 

 

Bedienung von Computern, Buchungsautomaten etc.    mtl. 2,74890 % 
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Abschnitt IV 

Aufwandsentschädigung 

(§ 162 Ktn. Dienstrechtsgesetz) 

 

 

Amtsleiter         mtl. 10 % 

 

Amtsleiter-Stellvertreter (für die Dauer der Verhinderung des  

Amtsleiters)         mtl. 10 % 

 

Bauamtsleiter         mtl. 3,09866 % 

 

Betriebsleiter für die Leitung und Überwachung von  

gemeindl. Betrieben, Unternehmungen und  

Versorgungseinrichtungen je Betrieb     mtl. 0,929 % 

 

Für die Protokollführung im Gemeinderat, Gemeindevorstand  

und den Ausschüssen (je Protokoll)      1,90190 % 

 

Standesbeamte,  

die mit der Vornahme von Trauungen 

beauftragt sind        jährl. 18 % 

 

Für Trauungen außerhalb der Dienstzeit:  

Für die 1. Trauung:        5,6 % 

Für jede weitere Trauung:       4,2 % 

Für Trauungen an Sonn- und Feiertagen: 

Für die 1. Trauung:        7,1 % 

Für jede weitere Trauung:       6,3 % 

 

Abschnitt V 

Fehlgeldentschädigung 

(§ 163 Ktn. Dienstrechtsgesetz) 

 

Für die Dauer der Führung der Hauptkasse     mtl. 3,09866 % 

Für die Dauer der Führung der Nebenkasse     mtl. 1,85919 % 
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Abschnitt VI 

Pauschalierte Erschwerniszulagen 

 

Für Bedienstete in handwerklicher Verwendung     mtl. 6 % 

(Außendienst Wirtschaftshof, ABA, WVA) 

 

Abschnitt VII 

Bereitschaftsentschädigung 

(§ 157 Kärntner Dienstrechtsgesetz) 

 

Rufbereitschaft 

a. Bis 100 Stunden je Monat und Bediensteten   0,03967 % je Stunde 

b. Über 100 Stunden je Monat und Bediensteten   0,07934 % je Stunde 

 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

1. Die Verordnung tritt am 1. 1. 2019 in Kraft.   

2. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Verordnungen vom 28. 11 1986, 15. 12. 

1989, 6. 4. 1990, 20. 12. 1999, 4. 3. 2004, 29. 11. 2007 und 13. 5. 2008 außer Kraft.  

 

 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

LAbg Herbert Gaggl 

 

 

 

 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 
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